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entwickelt ist. Im Einzelfall kann die Fähigkeit des Täters, 
sich bei seinen Handlungsentscheidungen von den Regeln 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens leiten zu lassen, 
zeitweise, partiell oder in bestimmten Normbereichen in
folge der in § 16 Abs. 1 StGB genannten Umstände erheb
lich beeinträchtigt sein. Bei Jugendlichen kann diese Fä
higkeit auch nur in begrenztem Umfang entwickelt sein. 
Bei der Strafenverwirklichung kommt es in diesen Fällen 
besonders darauf an, soweit als möglich in geduldiger, 
konsequenter Kleinarbeit im Arbeitskollektiv und in an
deren sozialen Beziehungen die fehlenden Fähigkeiten zu
mindest in einem solchen Maße zu entwickeln, daß die 
strafrechtlichen Minimalanforderungen erfüllt werden, daß 
der Verurteilte nicht wieder straffällig wird.

Natürlich kommen diese vier Hauptfälle selten so klar 
und deutlich vor. Meist haben wir es mit Übergängen zu 
tun, und es ist — um jeden Schematismus zu vermeiden — 
stets der jeweilige Einzelfall sorgfältig zu prüfen.

Die Berücksichtigung der Fähigkeit und Bereitschaft 
zu künftig verantwortungsbewußtem Verhalten kann und 
muß in den Grenzen der Tatschwere erfolgen. Fähigkeit 
und Bereitschaft des Täters können keine über die Tat
schwere hinausgehende Bestrafung begründen, sondern nur 
im Einzelfall unter bestimmten Voraussetzungen eine mil
dere Strafart oder ein geringeres Strafmaß rechtfertigen. 
Selbstverständlich muß die Fähigkeit und die Bereitschaft 
zu künftig verantwortungsbewußtem Verhalten sorgfältig 
geprüft und festgestellt werden. Aus vorschnell und ein
seitig gewonnenen Eindrücken bei der Beschuldigtenver
nehmung oder in der Hauptverhandlung kann der Täter

nicht einer der vorgenannten Gruppen schematisch zuge
ordnet werden.

Die konkrete Berücksichtigung der differenzierten Maß
stäbe und Gesichtspunkte sowie der sozialen Bedingtheit 
und des Prozeßcharakters der Fähigkeit und Bereitschaft 
zu künftig verantwortungsbewußtem Handeln bei der 
Strafzumessung wird in einem weiteren Beitrag behandelt 
werden.
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Eine wichtige Aufgabe des gerichtlichen Verfahrens in Zi
vil-, Familien- und Arbeitsrechtssachen iät es, die Rechte 
und Interessen der am Verfahren Beteiligten zu sichern. 
Die Gerichte sind verpflichtet, diesen ihre Rechte und 
Pflichten zu erläutern und sie bei deren Wahrnehmung zu 
unterstützen (§ 2 Abs. 3 ZPO).

Die Prozeßparteien haben das Recht und die Pflicht, 
am Verfahren teilzunehmen (§ 3 Abs. 1 ZPO), sie haben 
Anspruch darauf, vom Gericht gehört zu werden (§ 3 Abs. 2 
ZPO), und xsie können sich durch Prozeßbevollmächtigte 
vertreten lassen (§ 3 Abs. 3 ZPO). Einer Prozeßpartei, die 
nicht über die zur Durchführung des Verfahrens erforder
lichen Geldmittel verfügt, kann auf Kosten des Staats
haushalts ein Rechtsanwalt beigeordnet werden, wenn das 
zur Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlich ist (§ 170 
Abs. 1 ZPO). Neben der Beiordnung bedarf der Rechtsan
walt einer Prozeßvollmacht der Prozeßpartei, der er bei
geordnet wurde (§9 Abs. 4 ZPO). Nicht volljährige oder 
handlungsunfähige Personen werden im Verfahren durch 
ihren Erziehungsberechtigten, Vormund oder Pfleger ver
treten (§ 9 Abs. 2 ZPO). Eine Verhandlung und Entschei
dung zur Sache darf nicht erfolgen, wenn ein nicht voll
jähriger oder handlungsunfähiger Bürger nicht ordnungs
gemäß vertreten ist (§31 Abs. 1 Ziff. 1 ZPO).

Darüber hinaus kann das Gericht zur Wahrnehmung 
der Interessen einer Prozeßpartei einen Prozeßbeauftrag
ten bestellen, wenn die in § 36 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 ZPO 
festgelegten Voraussetzungen vorliegen. Die Bestellung er
folgt durch Beschluß und wirkt bis zum rechtskräftigen 
Abschluß des Verfahrens bzw. bis zu ihrer vorherigen 
Aufhebung. Diese muß ebenfalls durch Beschluß herbei
geführt werden.

Der Beschluß, durch den ein Prozeßbeauftragter bestellt 
wird, ist dem Prozeßbeauftragten, dem Kläger und im 
Falle des § 36 Abs. 1 Ziff. 2 ZPO (eine Prozeßpartei ist 
außerstande, sich in der Vergangenheit verständlich zu 
äußern) auch dem Verklagten zuzustellen. Die Zustellung 
des Beschlusses über die Aufhebung der Bestellung eines 
Prozeßbeauftragten ist an die gleichen Empfänger und -

sofern in den Fällen des § 36 Abs. 1 Ziff. 1 und 3 die Auf
hebung wegen der Bestellung eines gesetzlichen Vertreters 
bzw. wegen der Ermittlung des Verklagten beschlossen 
wird — auch an den Verklagten zu bewirken (vgl. § 37 
Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 ZPO). Die Bestellung als Prozeß
beauftragter bzw. die Aufhebung seiner Bestellung wird 
für den Prozeßbeauftragten mit der an ihn erfolgten Zu
stellung des Beschlusses wirksam.! Das Recht der Pro
zeßparteien und des Prozeßbeauftragten, Beschwerde ge
gen den Beschluß einzulegen, wird dadurch nicht beein
trächtigt.

Abgrenzung der Aufgaben zwischen Prozeßbeauftragtem, 
gesetzlichem Vertreter und Prozeßbevollmächtigtem

Durch die Bestellung eines Prozeßbeauftragten wird die 
Möglichkeit geschaffen, ausnahmsweise auch dann ein ge
richtliches Verfahren durchführen oder fortsetzen zu kön
nen, wenn aus Gründen, die in der Person einer Prozeß
partei liegen, deren Teilnahme an einem notwendig durch
zuführenden Verfahren nicht möglich ist. Die dem Prozeß
beauftragten entstehenden Kosten — soweit es sich um 
einen Rechtsanwalt handelt, auch dessen Gebühren — wer
den aus dem Staatshaushalt erstattet (§ 173 Abs. 3 ZPO). 
Aus diesem Grunde besteht für den Prozeßbeauftragten 
keine auf § 169 Abs. 1 Satz 2 ZPO beruhende Vorauszah
lungspflicht für notwendige Auslagen des Verfahrens, z. B. 
für Sachverständigengutachten.

Der Prozeßbeauftragte ist weder gesetzlicher Vertreter 
noch Prozeßbevollmächtigter der Prozeßpartei, für die er 
bestellt wurde. Die gesetzliche Vertretung für einen Bür
ger dient der Wahrnehmung der Rechte, Pflichten und 
Interessen für diejenigen Bürger, die nicht handlungsfähig 
sind. Die Vertretungsbefugnis ergibt sich entweder aus 
Rechtsnormen unmittelbar (z. B. auf Grund eines Eltern- 
Kind-Verhältnisses) oder aus der Bestellung eines Bürgers 
zum gesetzlichen Vertreter bei Vorliegen bestimmter Vor
aussetzungen (z. B. als Vormund oder Pfleger). Die Bestei-


